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bäube als ft^ön geglteberter 3w«fbau, bet Sbnltcbfeit
mit ber 9ktionol6anf in Büttc^ bot. glittet bem #aupt«
gebäube erbebt fid) bie ©arage, bte bett Ibfdjlufj gegen
baS offene gelb unb ben Sabnbamm ber ©. SB. SB. bilbet.
©In raffet fRunbgang burcb bas ©ebäube überzeugt non
bet überaus sroecfmäßigen ©Inteilung bet ©efcbäftSräume,
bie butcb breite unb belle Rorribore getrennt ßnb. 3m
ïteppenbauS fpri^t ßcb bie ©adbltcbfeit bis InS îleinfte
auS unb bem einfaHenben Sid^t ftnb bte bretteften Ron*
jfffionen gemacht roorben. ®abei ift baS lünftlerifd^e
SOtoment überall f^lid)t betont. Much in ber 3Inorbnung
ber genßer bei ben einzelnen ©efd&äftSräumen mürbe
oorbilbltcb pjedfmäßig oorgegangen. ©In großer ©ibungS*
faal auf ber SJlorbfeite beS ©ebäubeS metft einfache unb
fdfjöne 3lr<bite!tur auf; er fann mit 2öarm= unb Raltluft
burdbfpült merben. daneben gltebern ßcb bie ®ireftoren=
jimmer an, bte geräumig unb ^eH finb. ©ebr intereffant
ift im ReHergefcboß etn erbbeben« unb brudftdjerer ©afe

pr Aufbewahrung non Plänen unb ffiofumenten; in
blefem ©efdfjoß merben beute fc^on Kabel, Qfolatoren
unb ähnliches aufbemabrt. 3tn ooüßänbig ausgebauten
®acbßodf, ber burcb große ®imetißonen auffällt, befinbet
ficb u. a. baS Selepbonjimmer, baS für bie 9t. D. R.
befonfcere unb tedf)nifcb aufs böc^fte auSgellügelte @ln=

ridbtungen erhält.

$01 @£Maij)f öE5 6eroeröe$.
i.

®r. 31. 3 ö Sern fcbretbt bem „SBunb": 9Benn
auch im allgemeinen Çanbmetî unb ©eroetbe ficb «on
ben Kriegsfolgen nach unb nadb p etbolen beginnen, fo
muß bocb gefagt merben, baß bte ©rmerbSoerbältniffe
oerfdbtebener SetufSjroeige nodj nicht atlp roßge finb.

SefanntHdj leibet bie Sauernfdbaft. SJlit ibt eng oer*
bunben ift eine 9teibe oon $atibroerfsbetrteben auf bem

Sanbe; fie teilen baber btefe 9tot. ®a§ Saugeroerbe bot
immer noch P reebnen mit gefliegenen Söhnen, oerfür&ter
3lrbeitSjelt, babureb teurer fßrobuftion, unb unter ben

SUlißftänben beS ©ubmifjionSmefenS. Serfcbtebene Setufe
im Sau« unb SeflelbungSgeroerbe meifen fDtangel auf
an gelernten, bagegen übeifluß an ungelernten Arbeitern.
®er burdb ben Krteg oerurfaebte ©eburtenrüdtgang unferer
Seoölterung roirb pr golge boben, baß in ben näcbften
3abren bie 3abl ber InS erroerbSfäbige 3llter ïretenben
ficb um 8000 bis gegen 50.000 oerminbert. ®tefer Um«

fianb roirb allerblngS ber 3lrbeit3loßgfett begegnen, aber
In erfter Slnte bei ungelernten Arbeitern. ©ie merben
nun anberSroo 3lrbeit im ©eroetbe finben ; um fo roeniger
merben fie ficb ®^er Serufslebre roibmen. ®abutcb ent«

ftebt eine 3lbnabme ber qualtßjierten ArbeitSfräfte, pm
9tad|teil beS gefamten ^anbroerfer» unb ©eroerbeftanbeS,
ber in beuliger 3ett ber Qnbuftrialifterung unb ber SDte-

cbanifierung ber geroaltigen Konfurrenj beS 3lu8lanbeS
eben nur burcb Qualitätsarbeit bie ©pifce bteten fann.

Solchen gegenwärtigen unb fünftigen ©efabren be§
©tanbeS beißt eS nun, roenn immer möglich aus eigener
Kraft, p begegnen.

3unä<bft gefebtebt bieg burcb görberung beS 9lad&*
roudbfeS, b. b- burcb weiteren 3lu8bau beS geroerb«
lieben SilbungSroefenS. ffite neugefdbaßene erroei»
terte SebrlingSfommifßon ift an ber 3lrbeit. ©te bot
einen neuen Sebroertrag unb ein 3Rußerreglement für
3lnnabme unb AuSbilbung ber Sebrlinge erlaffen. 3Jtan
febenft ben 3lnletnfurfen, fpejteH aueb unter 3ubüfenabme
ber fßfqdf)otecbnil, oermebrte 3lufmer!famfett, ße fotlen
oueb ouf anbete als bie Sauberufe auSgebebnt »erben.
3m, Kanton Sern roirb boS CebrlinoSnefen burdb ©cbaf«
fung ron Serotbnungtn übet bie Stbroerbäliniße, bas

beruftid&e SilbungSroefen, bie 2'brlingSprüfungen unb
©rriebtung eines fantonalen ßebrlingSamteS neu geregelt.
3n oerfebtebenen anbern Kantonen jetgen ßcb lebhafte
Seftrebungen für 3luSbau beS ©eroetbefcbulroefenS. Um
bierfür lüdjtige Sebrer beranpjteben, »erben gatblebr*
futfe oeranftaltet. 3lber aueb bte Söeiterbilbung beS

©tanbeS erlebt etfreuliebe götberung, inbem ßd) bie

3abl ber SetufSoetbänbe, roeldbe bie fretroillige 9Jleißer«
prüfung burebfübren, non 3obr P 3>abr oermebrt.

®te richtige 3lnßdbt, baß nicht nur in einem tauf«
männifeben, fonbern audb im £janbroetfer< unb ©eroetbe«
betufe eine georbnete Sudbboltung für bie Schaffung
unb ©rbaltung einer ßdbern ©jeißenj brtngenb notroenbig
iß, bricht ßcb immer mehr Sahn.

®er görberung beS geroerblidben KrebitroefenS
bienen bie SürgfcbaftSgenoffenfd&aften, roie foldbe im
Kanton ©t. ©allen fantonal unb im Kanton Sern be*

jitfSroeije eingeführt roorben ßnb.
AH btefe Hilfsmittel pr Kräftigung beS ©tanbeS

fönnen natürlich in höherem SJlaße pr Anroenbung ge«

langen je mehr bie Drganifation geßärft roirb.
II.

®er febroeijerifebe £janbroetfer= unb ©emerbeßanb
bat im nergangenen 3abre on Seftrebungen pm 9Bobl«
ber gefamten fcbmeijetifdben SolfSroirtfd^aft getreulich
mitgearbeitet.

\ @r iß am 20. SJloi 1928 energifcb eingeßanben für
3lnnabme ber fReoißon oon 3lrt. 44 ber SunbeSoer«

faffung betreßenb SUjßnabmen gegen bie flberfrem«
bung unb bot bte fer 3lnnabme pm ©lege oetbolfen.
3n ber Kampagne für bie Kurfaaünitiatioe b®i

man nicht umfonß an fein ©effibl ber ©oliöarität ap'
peUtert. ®te ntçbt bireft am Sefteben ber Katfäle 3"'
terefßetten ßnb ihren SerufSgenoffen beigefptungen unb

hoben ihre Sürgerpßidbt tn ber Slbßimmung oom 2. ®e«

member 1928 erfüllt. 3« ber grage einer SHeoißon ber

Sllfobolqefebgebung roirb ber Serbanb iroeifeHo?
bem etbifdben ©ebanfen, für bie SölfSgefunbbett einju«
ßeben, ben Sorpg geben oor eigenen 3ntereflen oer«

febtebener feiner Sftitglteberoerbänbe.
®em ©efefee über bie görberung berSlrbeitSlofen»

oerfidberung hatten ^anbroetf unb ©eroerbeim 3ob*®
1924 pgeßimmt, immerhin tn ber Slnnabme, eS roerbc

bie Sorlage einmal erfetß burcb eine auf paritätifcb#
©runblage aufgebaute, burcb öle beteiligten Rcelfe feibet,
mit ßnaujieüer Unterftübung unb Dberaufßcbt beS Sum
beS, burdbpfübrenbe SBetßcberung. 3« Sorbereitung einet

jroetten SotljiebungSoerorbnung pm ©efeb würbe bte

grage erwogen, ob bie ©elbßänbigerroerbenben ber Set»

ßcberung p unterßetten feien. ®ie SerbanbSlettung nahm

einen ablebnenben ©tanbpunft ein, »eil btefe Unterßel'

lung bem ©runbprinftip ber ©elbßänbigfeit ber ©ewerbe«

treibenben roibetfpre^en unb ihre ®urcbfübrung auch

großen praïtifeben ©cbwterigfetteu begegnen roürbe.
3ludb bte 3UterSoerficberung iß in ihrem

faffunoSgrunbfabe oom ©emerbeßanb angenommen woï'
ben. 9lun gilt eS, pm SunbeSgefetj ©tellunq p nebmew

Son bem ©ebanfen auSgebenb, an ber Serforgung
in alten Sagen getreu mitproirfen, roirb man im ajw'
meinen audb ®utcbfübrung beS SerfaßungSartitc^
pßimmen. 91 un ßebt baS ©efeb alletbtngS einen

lieben Seitrag beS Arbeitgebers oon gr. 15 oor,
^

oui

jebe ihm unterßellte 3lrbeitSfraft gerechnet. ®er Setrt«o®

tnbaber iß aber burdb ÜnfaHoerßdberung fch"^, «
böberm 9Jlaße, als bieS in anberen Staaten ber

ift, beiaßet, über btefeS neue Opfer p gunßen bet^*
gemetnbeit, fpejiell über beffen §öbe, roirb beSb®^ ®

noch gefprodben werben müffen.
®te ©etreibeoerforgung enblidb, btefeS ton»

jährig« ©orgenfinb ber fdbweijerifcben SolfSroirtf«h®' '
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bäude als schön gegliederter Zweckbau, der Ähnlichkeit
mit der Nationolbank in Zürich hat. Hinter dem Haupt-
gebäude erhebt sich die Garage, die den Abschluß gegen
das offene Feld und den Bahndamm der S. B. B. bildet.
Ein rascher Rundgang durch das Gebäude überzeugt von
der überaus zweckmäßigen Einteilung der Geschäftsräume,
die durch breite und helle Korridore getrennt sind. Im
Treppenhaus spricht sich die Tätlichkeit bis ins kleinste
aus und dem einfallenden Licht sind die breitesten Kon-
zessionen gemacht worden. Dabei ist das künstlerische
Moment überall schlicht betont. Auch in der Anordnung
der Fenster bei den einzelnen Geschäftsräumen wurde
vorbildlich zweckmäßig vorgegangen. Ein großer Gitzungs-
saal auf der Nordseite des Gebäudes weist einfache und
schöne Architektur auf; er kann mit Warm- und Kaliluft
durchspült werden. Daneben gliedern sich die Direktoren-
zimmer an. die geräumig und hell sind. Sehr interessant
ist im Kellergeschoß ein erdbeben- und drucksicherer Safe
zur Ausbewahrung von Plänen und Dokumenten; in
diesem Geschoß werden heute schon Kabel, Isolatoren
und ähnliches aufbewahrt. Im vollständig ausgebauten
Dachstock, der durch große Dimensionen auffällt, befindet
sich u. a. das Telephonzimmer, das für die N. O. K.
besondere und technisch aufs höchste ausgeklügelte Ein-
richtungen erhält.

Vom Existenzkampf des Gewerbes.
i.

Dr. A. Zäch, Bern schreibt dem „Bund": Wenn
auch im allgemeinen Handwerk und Gewerbe sich von
den Kriegsfolgen nach und nach zu erholen beginnen, so

muß doch gesagt werden, daß die Erwerbsoerhältnisse
verschiedener Berufszweige noch nicht allzu rosige find.

Bekanntlich leidet die Bauernschaft. Mit ihr eng ver-
bunden ist eine Reihe von Handwerksbetrieben auf dem

Lande; sie teilen daher diese Not. Das Baugewerbe hat
immer noch zu rechnen mit gestiegenen Löhnen, verkürzter
Arbeitszeit, dadurch teurer Produktion, und unter den

Mißftänden des Submissionswesens. Verschiedene Berufe
im Bau- und Bekleidungsgewerbe weisen Mangel auf
an gelernten, dagegen llbe-fluß an ungelernten Arbeitern.
Der durch den Krieg verursachte Geburtenrückgang unserer
Bevölkerung wird zur Folge haben, daß in den nächsten
Jahren die Zahl der ins erwerbsfähige Alter Tretenden
sich um 8000 bis gegen 50 000 vermindert. Dieser Um-
stand wird allerdings der Arbeitslosigkeit begegnen, aber
in erster Linie bei ungelernten Arbeitern. Sie werden
nun anderswo Arbeit im Gewerbe finden; um so weniger
werden sie sich einer Berufslehre widmen. Dadurch ent-
steht eine Abnahme der qualifizierten Arbeitskräfte, zum
Nachteil des gesamten Handwerker- und Gewerbestandes,
der in heuliger Zeit der Industrialisierung und der Me-
chanisterung der gewaltigen Konkurrenz des Auslandes
eben nur durch Qualitätsarbeit die Spitze bieten kann.

Solchen gegenwärtigen und künftigen Gefahren des
Standes heißt es nun, wenn immer möglich aus eigener
Kraft, zu begegnen.

Zunächst geschieht dies durch Förderung des Nach-
wuchses, d. h. durch weiteren Ausbau des gewerb-
lichen Bildungswesens. Die neugeschaffene erwei-
terte Lehrlingskommisston ist an der Arbeit. Sie hat
einen neuen Lehrvertrag und ein Musterreglement für
Annahme und Ausbildung der Lehrlinge erlassen. Man
schenkt den Anlernkursen, speziell auch unter Zuhilfenahme
der Psychotechnik, vermehrte Aufmerksamkeit, sie sollen
auch auf andere als die Bauberufe ausgedehnt werden.
Im Kanlon Bern wird das Lehrlinosnesen durch Schaf-
fung von Verordnungen über die Lehrverhültniffe, das

berufliche Bildungswesen, die Lchrlingsprüfungen und
Errichtung eines kantonalen Lchrlingsamtes neu geregelt.

In verschiedenen andern Kantonen zeigen sich lebhafte
Bestrebungen für Ausbau des Gewerbeschulwesens. Um
hierfür tüchtige Lehrer heranzuziehen, werden Fachlehr-
kurse veranstaltet. Aber auch die Weiterbildung des
Standes erlebt erfreuliche Förderung, indem sich die

Zahl der Berufsoerbände, welche die freiwillige Meister-
Prüfung durchführen, von Jahr zu Jahr vermehrt.

Die richtige Ansicht, daß nicht nur in einem kauf-
männischen, sondern auch im Handwerker- und Gewerbe-
berufe eine geordnete Buchhaltung für die Schaffung
und Erhaltung einer sichern Existenz dringend notwendig
ist, bricht sich immer mehr Bahn.

Der Förderung des gewerblichen Kreditwesens
dienen die Bürgschaftsgenoffenschaften, wie solche im
Kanton St. Gallen kantonal und im Kanton Bern be-

zirksweise eingeführt worden sind.
All diese Hilfsmittel zur Kräftigung des Standes

können natürlich in höherem Maße zur Anwendung ge-

langen je mehr die Organisation gestärkt wird.
II.

Der schweizerische Handwerker- und Gewerbestand
hat im vergangenen Jahre an Bestrebungen zum Wohle
der gesamten schweizerischen Volkswirtschaft getreulich
mitgearbeitet.

Er ist am 20. Mai 1928 energisch eingestanden für
Annahme der Revision von Art. 44 der Bundesver-
faffung betreffend Maßnahmen gegen dieüberfrem-
dung und hat dieser Annahme zum Stege verholfen.
In der Kampagne für die Kursaalinitiative hat
man nicht umsonst an sein Gefühl der Solidarität ap
pelliert. Die nicht direkt am Bestehen der Karsäle In
teressterten sind ihren Berufsgenossen beigesprungen und

haben ihre Bürgerpflicht in der Abstimmung vom 2. De-
zember 1928 erfüllt. In der Frage einer Revision der

Alkoholgesetzgebung wird der Verband zweifellos
dem ethischen Gedanken, für die Volksgesundheit einzu-
stehen, den Vorzug geben vor eigenen Interessen ver-
schiedener setner Mitgltederverbände.

Dem Gesetze über die Förderung der Arbeitslosen-
Versicherung hatten Handwerk und Gewerbe im Jahre
1924 zugestimmt, immerhin in der Annahme, es werde
die Vorlage einmal ersetzt durch eine auf paritätischer
Grundlage aufgebaute, durch die beteiligten Kreise selber,

mit finanzieller Unterstützung und Oberaussicht des Bun-
des, durchzuführende Versicherung. In Vorbereitung einer

zweiten Vollztehungsoerordnung zum Gesetz wurde die

Frage erwogen, ob die Selbständigerwerbenden der Ver-

stcherung zu unterstellen seien. Die Verbandslettung nahm

einen ablehnenden Standpunkt ein, weil diese Unterste!-

lung dem Grundprinzip der Selbständigkeit der Gewerbe-

treibenden widersprechen und ihre Durchführung auch

großen praktischen Schwierigkeiten begegnen würde.
Auch die Altersversicherung ist in ihrem Ver-

fassunasgrundsatze vom Gewerbestand angenommen war-

den. Nan gilt es. zum Bundesgesetz Stellung zu nehmen-

Von dem Gedanken ausgehend, an der Versorgung aller

in alten Tagen getreu mitzuwirken, wird man im aW-
meinen auch der Durchführung des Verfafsungsartuets
zustimmen. Nan sieht das Gesetz allerdings einen jam-
lichen Beitrag des Arbeitgebers von Fr. 15 vor, am

jede ihm unterstellte Arbeitskraft gerechnet. Der Betriebs

tnhaber ist aber durch die Unfallversicherung schs" î

höherm Maße, als dies in anderen Staaten der st

ist, belastet, über dieses neue Opfer zu gunsten der^
gemeinheit, speziell über dessen Höhe, wird deshalb d H

noch gesprochen werden müssen.
Die Getreideversorgung endlich, dieses »an»

jährige Sorgenkind der schweizerischen Volkswirtschn''
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"tob fioffentOd^ im fommenben Qagre i^re enbgfiltige
f-ofutig gnben. ©er fthroeizetifcge ©eroerbeganb gat oon
j®9« ftd^ eingefefct für etne fräftige Untergügung bet;

««tbroirtfcgaft.
III.

©et ©eroerbeganb fut^t alfo grunbfägttdg, mo immer
?%Wdj au§ eigener Kraft, feine ©çifteuz aufrecgizuer«
Wten. ©t ift audg bereit, anbern BetufSfteifen unb ber
j^Ugemetn^ctt nach Kräften jur Berroirfticgung igrer gor«
Hungen p oetgelfen. So mirb man eS igm nidE>t Der«

"%tt, »enn er ba, mo er ben Sdjug beS Staates gaben
Ng, tgn mit Bacgbrutï oerlangt.

®ein nor ^agrzegnten fcgon gegellteS Begehren einer
?*&8en3ffifègen ©eroetbegefeggebung, mettre

SJligbräucgen ber ©eroei befreibelt ©Inhalt gebieten
«nb bie geroerbltcgen SBerfjâltniffe überhaupt regeln foil,
«t enbllcg — roeniggenS teiimeife — ber ©rfüüung
pflegen. ©et 9. Slooember 1928, ber Sag, an roelegem

^ Sotfcgaft beS BunbeSrateS jum ©ntmurfe etneS

j^PnbeSgef egeS über bie berufliche AuSbtl«
®tttg ber BunbeSoerfammlung überreicht mürbe, bilbet
^en Marfgetn auf bem ©ornenroege btefer Begrebung.

^ erfreulicher SBetfe haben ba§ etbg. Arbeitsamt unb
"W ihm ber BunbeSrat bem SCßunfche beS BetbanbeS
Mprodjen, in btefem ©efefce unter bem Sitel „höhere
^Prüfungen" einen Abfcljnitt über ben „Scf)ut} beS

peigettitelS" aufzunehmen. — fJIacljbem mährenb ffie«

pbttlen für ben SdEjug ber Arbeiterfdgaft zahlreiche ge«
Niche Begimmungett erlaffen roorben ftnb, barf ber
Netbliche Mittelganb hoffen, bag bie foptle gürforge
!'$ nun audh ihm juroenbe unb bie BunteSoerfammlung
Me Botlage annehmen metbe.

».
iÄuS ben Materien, melche ber ©emetbeoerbanb bem

NtbeSrate übermittelte jur Schaffung etneS ©efegeS
i'h ben „Schuh beS ©eroetbeê", hat $err fßrof. ©r.
Iptmann oom eibg. Arbeitsamt einen ©egenftanb her«

^flegriffen, ber fdgon lange einheitlichen Borfdgriften
?Nfen hat, ben „unlauteren SEBettberoerb", unb
Nüber einen Borentrourf ju einem BunbeSgefefc oer«

Ii»', ©t ift oom ©eroerbeoerbanb In allen ^nftanjen
^beraten unb mit ©rgänzungSbegegren bem Arbeits»
bt miebet zugeftellt morben. ©te fett bem Krtege locferer

Norbene ©efdgäftSmorat, bie moberne BerfehrSenttotcf«
(,,"9. melche bie Sclgtanfen fantonaler ©efege fo rafch
t ^fteigt, mie auch roiberfprechenbe ©ericgiSentfdgetbe,
jNH im AuSoetfaufSroefen, ergeifdgen brtngenb eine
^9ttdgg rafdge ©rlebtgung bicfeS ©egenftanbeS.

^ ©er ©emerbeoerbanb hat in bie Borlage über ben
beS MetgertitelS etne Begtmmung aufnehmen

Nn in bem Sinne, bag Arbeiten unb Sief er»
J,9«.n für bie BunbeSoerroattung aus ©eroerben,
.Ne bte Metgerprüfung burchführen, auSfdhlteglidh an

rPrüfte Me iget oergeben roetben, um baburdg in

eth
To migli^en 3ugänben beSSubmifftonSroefenS

® tBefferung ju erzielen. Sollte aus gefegeStecgntfdgen

©rünbets ein folcljer Artifel in bem ©ntmurfe über be«

rufltche AuSbilbung nicht untergebracht metben fönnen,
fo ift baS begehren beS BerbanbeS gemig nicht unan»
gebracht, burch Anbetung bisheriger Borfdgriften über bie
Vergebung oon Arbeiten unb Sieferungen ber gefamten
BunbeSoerroattung baS SubmifgonSroefen z« fa»
nieren. Qu etner mögt begrünbeten ©ingabe an ben
BunbeSrat gegüijt auf ©arlegung oorgefommener eigen«
tümltdger BergebungSfäüe, et facht bie ©ireïtion beS

©dhmeizerifchen ©eroerbeoerbanbeS um Anroenbung beS

BunbeSratSbefdgluffeS »om 4. ÜJtärz 1924 auf bte 33er«

gebung oon Arbeiten unb Sieferungen auch ber ©chmet»
zerifchen töunbeSbaijnen — mel^e bisher au§
unbegreiflichen ©rünben oon ben für bie S3unbeSöer«

maltung aufgehellten 23ergebungSbeftimmungen auSge«
nommen maren — unb ferner um Schaffung oon pa»
ritätifdhen gachlommifftonen zur SBehanblung
grunbfähticher gragcn betreffenb bte SBergebungSprajiS
unb oon tgefch'coerben ber SSerufSoerbänbe gegen geroiffe
SSergcbungen ber SJerroattung. — ©er SunbeSrat mirb
fleh einer gerechteren Siegelung beS SubmiffionSmefenS
nid^t entziehen fßnnen, menn er nicht riSfteren miH, bie
in Çanbroerfer» unb ©emerbeîretfen beftehenbe 3Jlig-
ftimmung zu oerfdhärfen.

Sie grage ber Betätigung öffentlicher @c
meinmefen auf mirtfchaftlidhcm ©ebiete hat
etner bezüglichen ©rquete bei ben îatttonalen ©emetbe«
oetbänben gerufen, ©abet ftab oerfdhtebcr.e Klagen laut
geroorben, bag Staat unb ©emeinben burdi) SRegtear»
betten oft allzu fegr in bie Sphäre ber fßeioatroirtfehaft
etngreifen unb babutch bem Çanbmetfer« unb ©emetbe«
ftanb empfinbHcge Konfurtenz beretten. SKan bürfte ftdh

mohl hebern Drts roteber einmal ber SBorte eines un=

ferer tfiegtigften Staatsmänner, Siuma ©roz, ertnnern:
„©er Staat foH ftdh mit ber Aufgabe begnügen, aKe

Kräfte zu fiimulteren unb zu regulieren. ffiteS ift für bte
nationale ißrofperität unenblidh beffer als Schaffung etner
grogen Siationalfcgulb unb einer Bureaufratte, bte mie
ein bleierner Mantel, ben ge nicht megt abfcgütteln fann,
auf ben Scgultern etner Station läget."

Auch ber Konfurrenzierung prioater Sätigfeit bureg
Beamte unb Angeftellte tn igtet freien foUte
etmaS ntegr Beacgtung gefegenft metben.

©te ©eneralbireftion ber S. B. B. gat tn anerfen»
nenSroerter SGßeife einen ©ütertajabbau ootgefegen.
©le Siotmenbigfeit hierfür gegt ge hauptfacglicg in ber
Befämpfung ber Sagroagenfonfurrenz. Sladg Angcgt ber
Seitung beS ©eroerbeoerbanbeS foKen aber hierbei auch
bie Bebürfniffe oon £>anbel, ©emerbe unb Qlnbugtie im
allgemeinen, alfo ber gefamten BoIfSroirtfcgaft, BerüdE»

gdgtigung gnben. ©ine ©ajrebuftioit gälte bemnaeg ebenfo
gut bet anbern, niegt btog bet ben ©ütern ftattzugnben,
roeldge eoentueU burdg Sagmagen geführt roerben. übri»
gens mirb eS auch im SWereffe ber Bagn liegen, für
StüdfgütertranSporte Slebuftionen eintreten zu lagen, um

Vereinigte Drahtwerke A.-G.» Biel
Präzisgezogene Materialien
in EBsen und Stahl, aller Profile,
für Maschinenbau, Schrauben-
fabrikation und Fassondreherei.
Transm:ssBcm$wellen. Band-
eisen u. Bandstahl kaltgewalzt.
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Wrd hoffentlich im kommenden Jahre ihre endgültige
7°sung finden. Der schweizerische Gewerbestand hat von
Wer sich eingesetzt für eine kräftige Unterstützung der
Landwirtschaft.

lll.
Der Gewerbestand sucht also grundsätzlich, wo immer

?Wich «us eigener Kraft, seine Existenz aufrechtzuer-
Alten, Er ist auch bereit, andern Berufskreisen und der
Allgemeinheit nach Kräften zur Verwirklichung ihrer For-
Zungen zu verhelfen. So wird man es ihm nicht ver-
argen, wenn er da, wo er den Schutz des Staates haben
^uß, ihn mit Nachdruck verlangt.

Sein vor Jahrzehnten schon gestelltes Begehren einer

^bgenössischen Gewerbegesetzgebung, welche
Mißbräuchen der Gewerbesrethett Einhalt gebieten

and die gewerblichen Verhältnisse überhaupt regeln soll,
kackt endlich — wenigstens teilweise — der Erfüllung
Atgegen. Der 9. November 1928, der Tag, an welchem

A Botschaft des Bundesrates zum Entwürfe eines

^Undesgesetzes über die berufliche Ausbil-
aung der Bundesversammlung überreicht wurde, bildet
Wen Markstein auf dem Dornenwege dieser Bestrebung.
'A erfreulicher Weise haben das eidg. Arbeitsamt und
W ihm der Bundesrat dem Wunsche des Verbandes
Wsprochen, in diesem Gesetze unter dem Titel „Höhere
Wchprüfungen" einen Abschnitt über den „Schutz des
Meistertitels" aufzunehmen. — Nachdem während De-
Anten für den Schutz der Arbeiterschaft zahlreiche ge-
Wiche Bestimmungen erlösten worden sind, darf der
^we,bliche Mittelstand hoffen, daß die soziale Fürsorge
!'A nun auch ihm zuwende und die Bundesversammlung
lese Vorlage annehmen werde,

y.
Aus den Materien, welche der Gewerbeverband dem

Wndesrate übermittelte zur Schaffung eines Gesetzes
den „Schutz des Gewerbes", hat Herr Prof. Dr.

Ermann vom eidg. Arbeitsamt einen Gegenstand her-
^gegriffen, der schon lange einheitlichen Vorschriften
Akufen hat. den „unlauteren Wettbewerb", und
Wtüber einen Vorentwurf zu einem Bundesgesetz ver-

Er ist vom Gewerbeverband in allen Instanzen
Archberaten und mit Ergänzungsbegehren dem Arbeits-
Art wieder zugestellt worden. Die seit dem Kriege lockerer
Mordene Geschäftsmoral, die moderne Verkehrsentwick-
gAg. welche die Schranken kantonaler Gesetze so rasch

Ansteigt, wie auch widersprechende Gerichtsentscheide,
Well im Ausverkaufswesen, erheischen dringend eine
^glichst rasche Erledigung dieses Gegenstandes,

î»
Der Gewerbeverband hat in die Vorlage über den

ä"tz des Meistertitels eine Bestimmung ausnehmen
°>ien tn dem Sinne, daß Arbeiten und Liefer-

für die Bundesverwaltung aus Gewerben.
Akche die Meisterprüfung durchführen, ausschließlich an

^Prüfte Meister vergeben werden, um dadurch tn
eA ^ mißlichen Zuständen des Submissionswesens

^ Besserung zu erzielen. Sollte aus gesetzestechnischen

Gründen ein solcher Artikel in dem Entwürfe über be-

rufliche Ausbildung nicht untergebracht werden können,
so ist das Begehren des Verbandes gewiß nicht unan-
gebracht, durch Änderung bisheriger Vorschriften über die

Vergebung von Arbeiten und Lieferungen der gesamten
Bundesverwaltung das Submissionswesen zu sa-
nieren. In einer wohl begründeten Eingabe an den
Bundesrat gestützt auf Darlegung vorgekommener eigen-
tüm sicher Vergebungsfälle, ersucht die Direktion des
Schweizerischen Gewerbeoerbandes um Anwendung des

Bundesratsbeschlusses vom 4, März 1924 auf die Ver-
gebung von Arbeiten und Lieferungen auch der Schwei-
zerischen Bundesbahnen — welche bisher aus
unbegreiflichen Gründen von den für die Bundesver-
waltung aufgestellten Vergebungsbestimmungen ausge-
nommen waren — und ferner um Schaffung von pa-
ritätischen Fachkommissionen zur Behandlung
grundsätzlicher Fragen betreffend die Vergebungspraxis
und von Beschwerden der Berufsverbände gegen gewisse

Vergebungen der Verwaltung. — Der Bundesrat wird
sich einer gerechteren Regelung des Submissionswesens
nicht entziehen können, wenn er nicht riskieren will, die
tn Handwerker- und Gewerbekreisen bestehende Miß-
stimmung zu verschärfen.

Die Frage der Betätigung öffentlicher Ge-
meinwesen auf wirtschaftlichem Gebiete hat
einer bezüglichen Enquete bei den kantonalen Gewerbe-
verbänden gerufen. Dabei siad verschiedene Klagen laut
geworden, daß Staat und Gemeinden durch Regiear-
beiten oft allzu sehr tn die Sphäre der Privatwirtschaft
eingreifen und dadurch dem Handwerker- und Gewerbe-
stand empfindliche Konkurrenz bereiten. Man dürfte sich

wohl höhern Orts wieder einmal der Worte eines un-
serer tüchtigsten Staatsmänner, Numa Droz. erinnern:
«Der Staat soll sich mit der Aufgabe begnügen, alle
Kräfte zu stimulieren und zu regulieren. Dies ist für die
nationale Prosperität unendlich besser als Schaffung einer
großen Nationalschuld und einer Bureaukratie, die wie
ein bleierner Mantel, den sie nicht mehr abschütteln kann,
auf den Schultern einer Nation lastet."

Auch der Konkurrenzierung privater Tätigkeit durch
Beamte und Angestellte in ihrer freien Zeit sollte
etwas mehr Beachtung geschenkt werden.

Die Generaldirektion der S. B. B, hat in anerken-
nenswerter Weise einen Gütertaxabbau vorgesehen.
Die Notwendigkeit hierfür steht sie hauptsächlich in der
Bekämpfung der Lastwagenkonkurrenz. Nach Ansicht der
Leitung des Gewerbeverbandes sollen aber hierbei auch
die Bedürfnisse von Handel, Gewerbe und Industrie im
allgemeinen, also der gesamten Volkswirtschaft, Berück-
stchtigung finden. Eine Taxreduktion hätte demnach ebenso

gut bei andern, nicht bloß bei den Gütern stattzufinden,
welche eventuell durch Lastwagen geführt werden, llbri-
gens wird es auch im Interesse der Bahn siegen, für
Stückgütertransporte Reduktionen eintreten zu lassen, um

Vereinigte vraktiverke Kiei
prZ»!5g«»Ng«s,s I1stvrls>!lsn
in kilssn und îîskl, aller ?rokils,
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k«brik»tion unä?»8S«n6rekerei.
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ju oerßlnbern, baß bereu güßtung ebenfalls nocß In oer=
meßrtem 9Raße beut Auto anßetmfätlt.

©urcß Veoißon non Art. 51 beS Unfalloerfidße»
rungSgefeßeS ift etn Abbau beS VunbeSsufcßuffeS an
bte VerwaltungSfoften ber fdßmeiserifdßen Unfaäoerßcße'
rungSanßalt bsfcßloffen worben, ©tes mußte eine Anbe»

rung in ber grunbfäßlidßen Verteilung ber Unfalltoten
nadß fttß sieben, jum ©dßaben ber VetrtebsInhaber, beren
Unfallprämien einen beträdßtlicßen gaftor im Untoften»
fonto bilben. @S ift beSßalb bte ©rmartung moßl be'
redßligt, baß hierauf Vüctßdßt genommen merbe bei ber
SReubelaßung ber Arbeitgeber burcß bie AlterSnerßcßerung.

®tc beßeßenbe ©ebüßrenorbnung betreffenb
baS $attbelSregißer ßat fuß für $anbmetf unb
©emerbe in ißren Anfäßen als su ßodß ermiefen, maS
SU oielen ©treidjungen eingetragener Verbänbe führte,
©in ©efueß ber VerbanbSlettung um Steoißon ber Ver'
orbnung im ©inne einer ©ebüßrenrebuftion ift oom
VunbeSrat woßlmollenb aufgenommen roorben unb foH
in Vetbinbung mit ber fReoißon beS II. Seils beS Db>
HgationenrecßteS jur Vebanblung gelangen.

©eit bem Qaßr 1905 ßat leine eibgenöffifdje
VetriebSsäßlung meßr ßattgefunben. $mQaßre 1915
mürbe fie burcß ben 3BeItfrleg oerßtnbert. ®le Anregung
beS ©emerbeoerbanbeS, fte 1925 buteßsufüßren, fanb
feinen Anflang, mit ber Vegrfinbung, baß bas ©enterbe
ßcß nom Krteg nodß nidjt erßolt unb baS Vefultat baßet
feinen oergleicßbaren 315ert ßätte. 31un Hegt aber etn
VunbeSratSbefdßluß oor für beren ©ureßfüßtung im
3faßre 1929. ©tefer Vefcßluß ift feßr su begrüßen, benn
für ben Vofljug ber fommenben fcßroeisetifdßen ©enterbe'
gefeßgeßung roirb baS ftatiftifdße SRaterial über bie ge=

roetblidßen Vetriebe oon außerorbentltcßem 3Berte fein.

2lu? bet Sudje nad) Snbufttie.
(Sorrefponbertj au§ ber SOtatcß).

Vadßbem nun auf ber Slntßebene mit ber SRteber»

legung beS VoßrturmeS ber ölboßrungen audß in ber
bretten 9Raffe ber Veoölferung ber leßte $offnung8>
feßimmer auf Vorßanbenfein oon ißetrol terfeßroanb,

\ fteßt Sugg en, b. ß. eine oom ©emetnberate gemäßlte
3fnbuftrtefommifßon auf ber ©ueße naeß neuen Verbtenft=
quellen. Anfänglidß reeßnete man mit ber ©röffnung
einer ©anb= unb Kiesgrube beim ©dßloß ©rqnau
unb bem SranSport beS AuSßubmaterialS auf bem Slntß»
fanat unb bem ßüridßfee. SBte eS ßcß jebocß ßerauS*
fteUte, müßte baS glußbett ber Stntß für feßroere ßaft=
faßrten mittelft AuSbaggerung oon ber ©tnmünbung
in ben güridßfee bis ©rqnau oorerft tiefer gelegt nterben,
unb ba, in ©rroägung ber bereits befteßeuben mafdßineU
eingerichteten Kiesgruben bei 3öangen unb Otuolen nocß

ftarfe Konfurrens erblidft mirb, löft baS fprojeft etner
KleS» unb ©anbauSbeutung tn Suggen wenig Suft sur
Vermirflicßung aus.

3ßoßl gab eS eine Seit, fte Itegt nteßt fo ferne, ba
ßatte bie Drtfcßaft Suggen wenig SRangel an tnbuftrMer
Arbeit, ©inige größere ©tief erei gefcßäfte ftanben im
Vottbetrteb, bis bte ©ticferetfrifiS ißre ©tßatten autß über
bie SRleiflädßen ber ßlntß warf. $eute beßnben fidj nun
in btefen früßeren ©tieferetbetrieben sunt Seit ©trieferei»
fabrifation, Sroirneret unb ©pißenflöppelet, mit Arbeit
auSfdßlleßltdß für bas sotte ©efeßleeßt. Qn Suggen feßU
ein Snbußrteswetg, welker fpesieH einer männlidßen
Arbeiterbeoölf erung, ben ©tnäßretn ber gamitien
bte ©tütje bilbet.

llnb fernab non ber ßanbfcßaft SRarcß bemüßt fttß aueß
baS 3Bäggitßal um neue Qnbufitle, weil bie bortigenur
20 tperfonen befdßäftigcnbe Kartonfabrif ftdß als un «

genüqenbe VerbtenftqueKe erwetft. ©elbft bie tnnetfdßro?'

Setifdßen Vergtäler ertennen ßeute, baß bie ßanbmirtfcßm'
allein ben jetzigen ßebenSDerßältniffen nießt meßr ftonb'
Sußalten oermag. ©lefe Satfaißen beweifen su* ©en^
bie aUfäßrlicßen AuSwanbetungen über bte großen, weiten

3Baffer. ®o ßnb nun, fettbem bte ©eibenßanbweberet
aus ben Vergftuben oerfdßrounben iß, bie Vorurteile, bte

man ßter gegen bte gabritlnbuftrte ßegte, fiberbrüeft. SltiJ
bie fonferoatiofte 3Belt btefer ©ebirgStäler ruft now

neuer Verblenftgetegenßett, fueßt neue 3Bege nad) ©elb<

baS ein ßnansleü ßeßerer inbuflcleUer Vetrieb su bringen

imftanbe wäre.

3mn 3Kdbeftf)lu6 für bie

Sdjroeiset 3Kuftermeffe 1929 Iii ^afel-
(SRitget.) Vafel ßat ßugfraft. ®ie 13. SReffe wtijb

wieber etne macßtooKe 3BirtfdjaftSoeranftaltung fein. @tn

maßgebenber Seil ber feßweiserifeßen ©ütererseugung ßot

ßdß für bte werbenbe iRcpräfentation ber gortfcßritt®'
letftungen gemelbet. ®ie nier großen 9Reffeßallen werben

ein SRußerangebot oon taufenb unb taufenb ArtifelW
©eräten unb SRafcßtnen faffen. ©Ine bemetfenSwerte

ßonftatierunq iß s" erwäßnen : ®te llbetseugung now

praftifeßen SCßert ber ©cßwelser SRußermeffe ßat ß<|,*"
breiten Greifen ber ^nbuftrie bureßgefeßt. Qmrner
wirb bie Saßt ber Vetriebe, bie entwebet regelmäßig bte

SReffe befeßiefen, ober bte bie 3Reffe jebenfaÖS bann be^

nfißen, wenn ße Steuerungen auf bem SDtarfte einsu'

füßren ßaben. ®ie Kontinuität ber 9Reffebeteiligung ntaWJ

gortfdßritte. Unfete ©eßmetser 3Rußermeffe iß ßeutejw
meßrere ßunbert gabrifationSbetrlebe aus ben oerfap
benßen Qnbußrten bte bewäßtte Verlaufs» unb ißropo^
ganbaorganifation. ®ie Veteiligung an ber 9R«ffe

ftattet bei planmäßiger ®urcßfüßrung eine gfinftige AU®'

nüßung ber Konjunftur. ©te 3Ruftermeffe iß befonbeï®

als Steußettenfißau dßaralterißert. Çter mitt wan N,
f?ortfcßritte unferer Qnbußtie unb ©emerbe feßen. ®or"W

ßnb für unfere ©tßweiser SRüßermeffe 3aßr um 3lo9

watßfenbe grequenssaßlen su nerseießnen. ©tne SatfoWj'
bie unS mit ©tols erfüllen barf, benn SReffefortf#^
iß ein guter VeweiS, baß in unferm Sanbe ber mobern

wirtfdßaftlidße ©inn ootßanben iß, ben mir fo bitter n«
wenbig braueßen.

üerbanfl$we$en.
50 3oßte C>onbwetf((» unb ©ewerbeoereitt

jogenbufßfee. S(m ®esember 1928 waten eS 50 yon
ßer, baß in ^ersogenbudßfee ber fpanbmetfet« unp ®
werbeoeretn gegrünbet worben iß. ffite QubiläumSie»

fanb am 28. ©esembet 1928 im §otel Vaßnßof
^ersogenbueßfee ßatt.

©tnleitenb ßielt ber «ßräßbent beS Vereins,JgJ,
Vucßbrucfer ©taub, bie ^ubiläumSanfpradß®-
im Qaßre 1866 war tn ^ersogenbueßfee bie ndcßI®
als mußergültig befannte £>anbmetfer= unb
fdßule gegrünbet worben, atlerbtngS nießt unter ber «WLj,,
ber Çanbwetfer allein, fonbern ber fogenannten -"S«,
wodßgefeüfdßaft. ®ie ©ntwidlung ber ©dßule ging
DorwärtS, broßte aber im Anfang ber 70er 3faßre tmm

^
meßr tn eine lanbmirtfcßaftltcße ©dßule übersugeßen,

gerabe basu füßrte, baß fitß einige C>anbwerfSmeiF*
fammenfWloffen, ben jeßigen ©emerbeterein g*u"y..„,
unb ber ©dßule ißre größte Aufmertfamfeit
Von biefem gdtpuntt an war bie ©emerbefdßuw v j
sogenbudßfee eine jQfnßitution, weldße ßeißig
würbe. Aber audß tn allen anbetn fragen, weHß®

ZAllstr. fchwetz. Panow.Zàug ^Metstevblê)

zu verhindern, daß deren Führung ebenfalls noch in ver-
mehrtem Maße dem Auto anheimfällt.

Durch Revision von Art. 51 des Unfallversiche-
rungsgesetzes ist ein Abbau des Bundeszuschusses an
die Verwaltungskosten der schweizerischen Unfalloersiche-
rungsanstalt beschlossen worden. Dies mußte eine Ände-
rung in der grundsätzlichen Verteilung der Unfallkosten
nach sich ziehen, zum Schaden der Betriebstnhaber, deren
Unfallprämicn einen beträchtlichen Faktor im Unkosten-
konto bilden. Es ist deshalb die Erwartung wohl be-

rechtigt, daß hierauf Rücksicht genommen werde bei der
Neubelastung der Arbeitgeber durch die Altersversicherung.

Die bestehende Gebührenordnung betreffend
das Handelsregister hat sich für Handwerk und
Gewerbe in ihren Ansätzen als zu hoch erwiesen, was
zu vielen Streichungen eingetragener Verbände führte.
Ein Gesuch der Verbandsleitung um Revision der Ver-
ordnung im Sinne einer Gebührenreduktion ist vom
Bundesrat wohlwollend aufgenommen worden und soll
in Verbindung mit der Revision des II. Teils des Ob-
ligationenrechtes zur Bàndlung gelangen.

Seit dem Jahr 1905 hat keine eidgenössische
Betriebszählung mehr stattgefunden. Im Jahre 1915
wurde sie durch den Weltkrieg verhindert. Die Anregung
des Gewerbeverbandes, sie 1925 durchzuführen, fand
keinen Anklang, mit der Begründung, daß das Gewerbe
sich vom Krieg noch nicht erholt und das Resultat daher
keinen vergleichbaren Wert hätte. Nun liegt aber ein
Bundesratsbeschluß vor für deren Durchführung im
Jahre 1929. Dieser Beschluß ist sehr zu begrüßen, denn
für den Vollzug der kommenden schweizerischen Gewerbe-
gesetzgebung wird das statistische Material über die ge-
merklichen Betriebe von außerordentlichem Werte sein.

Auf der Suche nach Industrie.
(Korrespondenz aus der March).

Nachdem nun auf der Linthebene mit der Nieder-
legung des Bohrturmes der Ölbohrungen auch in der
breiten Masse der Bevölkerung der letzte Hoffnungs-
schimmer auf Vorhandensein von Petrol verschwand,

^ steht Tug g en, d. h. eine vom Gemetnderate gewählte
Jnduftriekommisston auf der Suche nach neuen Verdienst-
quellen. Anfänglich rechnete man mit der Eröffnung
einer Sand- und Kiesgrube beim Schloß Grynau
und dem Transport des Aushubmaterials auf dem Linth-
kanal und dem Zürichsee. Wie es sich jedoch heraus-
stellte, müßte das Flußbett der Linth für schwere Last-
fahrten mittelst Ausbaggerung von der Einmündung
in den Zürichsee bis Grynau vorerst tiefer gelegt werden,
und da, in Erwägung der bereits bestehenden maschinell
eingerichteten Kiesgruben bei Wangen und Nuolen noch
starke Konkurrenz erblickt wird, löst das Projekt einer
Kies- und Sandansbeutung in Tuggen wenig Lust zur
Verwirklichung aus.

Wohl gab es eine Zeit, sie liegt nicht so ferne, da
hatte die Ortschaft Tuggen wenig Mangel an industrieller
Arbeit. Einige größere Stickerei ges chäfte standen im
Vollbetrteb, bis die Stickereikrisis ihre Schatten auch über
die Riet flächen der Linth warf. Heute befinden sich nun
in diesen früheren Slickereibetrieben zum Teil Strickerei-
fabrikation. Zwirneret nnd Spitzenklöppelet, mit Arbeit
ausschließlich für das zarte Geschlecht. In Tuggen fehlt
ein Industriezweig, welcher speziell einer männlichen
Arbeiterbevölkerung, den Ernährern der Familien
die Stütze bildet.

Und fernab von der Landschaft March bemüht sich auch
das Wäg git Hal um neue Industrie, weil die dortige nur
20 Personen beschäftigende Kartonfabrik sich als un-

genügende Verdienstquelle erweist. Selbst die tnnerschwy'

zerischen Bergtäler erkennen heute, daß die Landwirtschaft
allein den jetzigen Lebensverhältnissen nicht mehr stand'

zuhalten vermag. Diese Tatsachen beweisen zur Genüge

die alljährlichen Auswanderungen über die großen, weiten

Wasser. So sind nun, seitdem die Seidenhandweberet
aus den Bergftuben verschwunden ist. die Vorurteile, die

man hier gegen die Fabriktndustrte hegte, überbrückt. Auch

die konservativste Welt dieser Gebirgstäler ruft nach

neuer Verdienstgelegenheit, sucht neue Wege nach Geld,

das ein finanziell sicherer industrieller Betrieb zu bringen

imstande wäre.

Zum Meldeschluß für die
Schweizer Mustermesse 1S2S in Basel

(Mitget.) Basel hat Zugkraft. Die 13. Messe wird

wieder eine machtvolle Wirtschaftsveranstaltung sein. W
maßgebender Teil der schweizerischen Gütererzeugung M
sich für die werbende Repräsentation der Fortschritts'
leiftungen gemeldet. Die vier großen Messehallen werden

ein Musterangebot von tausend und tausend Artikeln,
Geräten und Maschinen fassen. Eine bemerkenswerte

Konstatterung ist zu erwähnen: Die Überzeugung vA
praktischen Wert der Schweizer Mustermesse hat sich.m
breiten Kreisen der Industrie durchgesetzt. Immer große»

wird die Zahl der Betriebe, die entweder regelmäßig?"
Messe beschicken, oder die die Messe jedenfalls dann be-

nützen, wenn sie Neuerungen auf dem Markte einz«'

führen haben. Die Kontinuität der Messebeteiligung mach-

Fortschritte. Unsere Schweizer Mustermesse ist heuteM
mehrere hundert Fabrikationsbetrtebe aus den versohl
densten Industrien die bewährte Verkaufs- und Prop^
gandaorganisation. Die Beteiligung an der Messe

stattet bei planmäßiger Durchführung eine günstige An»'

nützung der Konjunktur. Die Mustermesse ist besonder»

als Neuheitenschau charakterisiert. Hier will man o>,

Fortschritte unserer Industrie und Gewerbe sehen. Da>ww

sind für unsere Schweizer Mustermesse Jahr um In?
wachsende Frequenzzahlen zu verzeichnen. Eine Tatsache-

die uns mit Stolz erfüllen darf, denn MessefortMN
ist ein guter Beweis, daß in unserm Lande der modern

wirtschaftliche Sinn vorhanden ist, den wir so bitter no»

wendig brauchen.

verbalism«!».
30 Jahre Handwerker- und Gewerbeverein HA

zogenbuchsee. Im Dezember 1928 waren es 50 Jan
her, daß in Herzogenbuchsee der Handwerker- und,
werbeverein gegründet worden ist. Die Jubiläums«»'
fand am 28. Dezember 1928 im Hotel Bahnhof
Herzogenbuchsee statt. <

Einleitend hielt der Präsident des Vereins, HA
Buchdrucker Staub, die Jubiläumsansprache. ^
im Jahre 1866 war in Herzogenbuchsee die noch 1^
als mustergültig bekannte Handwerker- und Gewer

schule gegründet worden, allerdings nicht unter der »eü

der Handwerker allein, sondern der sogenannten ^
wochgesellschaft. Die Entwicklung der Schule ging A
vorwärts, drohte aber im Anfang der 70er Jahre imm

^
mehr in eine landwirtschaftliche Schule überzugehen, m

gerade dazu führte, daß sich einige Handwerksmeister s

sammenschlossen, den jetzigen Gewerbeverein grunze,
und der Schule ihre größte Aufmerksamkeit schenk,
Von diesem Zeitpunkt an war die Gewerbeschule v.
zogenbuchsee eine Institution, welche fleißig gef^^
wurde, Aber auch in allen andern Fragen, welche
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